
berechtigung und Menschenrechte seiner Bürger achtet und 
sichert, ist der deutsche Rechtsstaat.

Die sozialistische Staatsmacht fördert die Vermittlung und 
Aneignung eines wissenschaftlich materialistischen Weltbil
des. Sie wahrt den Grundsatz der Trennung von Staat und 
Kirche. Sie gewährleistet die Religionsausübung im Rahmen 
der Kirchen und Religionsgemeinschaften.

1. Die weitere Entwicklung der sozialistischen Demokratie

Eine Besonderheit unseres Staates besteht darin, daß er 
sich fest auf die bewährte Zusammenarbeit der in der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland vereinten Par
teien, gesellschaftlichen Organisationen und Kräfte stützt. 
Unter Führung der Partei der Arbeiterklasse wird auch der 
umfassende Aufbau des Sozialismus durch das gemeinsame 
Wirken der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen 
vollzogen.

Der umfassende Aufbau des Sozialismus stellt höhere An
forderungen an die Verantwortung der Volksvertretungen 
und ihrer Räte, dieser wichtigsten Organe der sozialistischen 
Demokratie.

Die Volksvertretungen — getragen von dem Vertrauen des 
ganzen Volkes, das sie gewählt hat —, von der Volkskam
mer bis zu den Gemeindevertretungen, und ihre Organe bil
den das einheitliche System der Staatsmacht der Deutschen 
Demokratischen Republik. In den Volksvertretungen ver
einigen sich auf der Grundlage der Nationalen Front alle 
politischen Kräfte der Gesellschaft unter Führung der Ar
beiterklasse im Kampf für den umfassenden Aufbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik.

Der Einbeziehung breitester Kreise des Volkes in die lei
tende Tätigkeit des Staates dient die Vervollkommnung der
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